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AG Köln: Zum Anspruch auf Räumungsschutz wegen Suizidalität 
 
AG Köln, Beschl. v. 25.02.09 (Az. 288 M 279/09) 
  
Leitsatz des Gerichts: 
Die Schuldnerin hat keinen Anspruch auf 
Räumungsschutz wegen Suizidalität, wenn 
sie auf Grund einer paranoid-
halluzinatorischen Psychose krankheitsbe-
dingt selbst nicht in der Lage ist, notwen-
dige Handlungen vorzunehmen, sich je-
doch bereits in psychiatrischer Behand-
lung befindet und bereits eine Betreuung 
mit umfassendem Aufgabengebiet ange-
ordnet ist. 
 
Aus den Gründen: 
 
Mit vorgenanntem Antrag hat die Schuld-
nerin die Einstellung der Räumungsvoll-
streckung aus dem Urteil des Amtsgerichts 
Köln 201 C 415/08 vom 27.10.09 betref-
fend die im Souterrain des Hauses B.str. 
gelegene Wohnung gem. §§ 765a ZPO 
beantragt. Termin für die Räumung ist an-
gesetzt auf den 27.02.09. 
 
Der Antrag ist zulässig. Insbesondere wur-
de die Frist des § 765a Abs. 3 ZPO ein-
gehalten. 
Jedoch ist der Antrag unbegründet. 
 
Nach § 765a ZPO hat das Vollstreckungs-
gericht auf Antrag der Schuldnerin die 
Zwangsvollstreckung nur dann einzustel-
len, wenn die Maßnahme unter voller 
Würdigung des Schutzbedürfnisses der 
Gläubigerinnen wegen ganz besonderer 
Umstände eine Härte bedeutet, die mit den 
guten Sitten nicht vereinbar ist. Diese Vor-
aussetzungen sind hier nicht gegeben.  
 
Der Betreuer der Schuldnerin stützt seinen 
Antrag darauf, dass die Schuldnerin seit 
geraumer Zeit psychisch krank sei, in der 
Zeit vom 30.09.08 bis 17.12.08 geschlos-
sen untergebracht war und nunmehr eine 
gewisse Zeit brauche, um sich zu stabilisie-

ren. Gegenwärtig sei eine Mitwirkung der 
Schuldnerin bei der Suche nach einer Er-
satzwohnung nicht möglich.  
 
Ausweislich der Bescheinigung des Dr. 
C. vom 12.02.09 leidet die Schuldnerin 
an einer paranoid-halluzinatorischen 
Psychose. Obwohl die Schuldnerin mit 
einer sehr hohen Dosis verschiedener 
Neuroleptika aus der stationären Be-
handlung entlassen worden war, sei es 
jetzt zu einer schweren Exacerbation 
der Psychose gekommen. Eine weitere 
Belastung, wie etwa die Zwangsräu-
mung der Wohnung, würde sicherlich 
sofort zu einer erneuten stationären Be-
handlungsbedürftigkeit, wenn nicht so-
gar zu Suizidalität, führen und sollte 
mittelfristig vermieden werden. 
 
Mit Beschluss vom 17.02.09 hat das Voll-
streckungsgericht den Betreuer darauf hin-
gewiesen, dass das Gericht die ärztliche 
Bescheinigung vom 12.02.09 nicht als aus-
reichend ansehe, um von Suizidalität aus-
zugehen. Ferner könne es bei Räumungs-
schutz nach § 765a ZPO nur darum gehen, 
die psychisch kranke Schuldnerin so lange 
zu schützen, bis eine notwendige psychiat-
rische Versorgung angelaufen ist, eine 
möglicherweise erforderliche Betreuung 
angeordnet ist und sichergestellt werden 
kann, dass eine erforderlich werdende sta-
tionäre Unterbringung veranlasst werden 
kann. Dies alles sei im vorliegenden Fall 
bereits gewährleistet. Darüber hinaus ge-
henden Schutz könne das Vollstreckungs-
gericht nicht gewährleisten. 
 
Der Betreuer hat entsprechend der mit Be-
schluss vom 17.02.09 gemachten Auflagen 
den Räumungstitel und das Betreuungsgut-
achten vom 29.09.08 nachgereicht. 
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Aus dem Gutachten des Arztes für Neuro-
logie und Psychiatrie B. J. vom 29.09.08 
ergibt sich unter anderem, dass der 
Schuldnerin jegliche Krankheitseinsicht 
und Einsicht in die Behandlungsbedürftig-
keit abgeht, sie ihrer psychosozialen Kom-
petenz verlustig gegangen ist, als hilflos 
anzusehen ist, keine Vollmacht erteilen 
kann, Bevollmächtigte nicht kontrollieren 
kann, nicht geschäftsfähig ist. 
 
Dementsprechend umfasst das Aufgaben-
gebiet des Betreuers die Bereiche Aufent-
haltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, 
alle Vermögensangelegenheiten, Vertre-
tung bei Behörden und Befugnis zum 
Empfang der Post. 
 
Bei der Abwägung der widerstreitenden 
Interessen und weiteren Vorgehensweise 
folgt das Vollstreckungsgericht dem Be-
schluss des BGH I ZB 104/06 vom 
22.11.07.  
 
Hier hat der BGH entschieden: 
 
"Selbst dann, wenn mit einer Zwangsvoll-
streckung eine konkrete Gefahr für Leben 
und Gesundheit des Schuldners verbunden 
ist, kann eine Maßnahme der Zwangsvoll-
streckung nicht ohne weiteres gem. § 765a 
ZPO eingestellt werden. Erforderlich ist 
stets die Abwägung der - in solchen Fällen 
ganz besonders gewichtigen - Interessen 
des Schuldners mit den Vollstreckungsinte-
ressen des Gläubigers. Dabei kann nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass sich auch 
der Gläubiger auf Grundrechte berufen 
kann. Ist sein Räumungstitel nicht durch-
setzbar, wird sein Grundrecht auf Schutz 
seines Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG) und 
auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 
GG) beeinträchtigt. Dem Gläubiger dürfen 
auch keine Aufgaben überbürdet werden, 
die aufgrund des Sozialstaatsprinzips dem 
Staat und damit der Allgemeinheit oblie-
gen.1

                                                 
                                                

1 BGHZ 163, 66, 72 ff. 

Es ist deshalb auch dann, wenn bei einer 
Räumungsvollstreckung eine konkrete Le-
bensgefahr für einen Betroffenen besteht, 
sorgfältig zu prüfen, ob dieser Gefahr nicht 
auch auf andere Weise als durch Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung wirksam 
begegnet werden kann. Mögliche Maß-
nahmen betreffen die Art und Weise, wie 
die Zwangsvollstreckung durchgeführt 
wird. Nicht zuletzt kann aber auch vom 
Schuldner selbst erwartet werden, dass er 
alles ihm Zumutbare unternimmt, um Ge-
fahren für Leben und Gesundheit nicht nur 
seiner selbst, sondern auch seiner mit ihm 
gemeinsam in der zu räumenden Wohnung 
lebenden Angehörigen möglichst auszu-
schließen.2 Dabei ist die Feststellung, wel-
che Handlungen dem Räumungsschuldner 
konkret zumutbar sind, Aufgabe des Voll-
streckungsgerichts." 
 
Das Vollstreckungsgericht stellt in Hin-
blick auf vorstehende Anforderungen 
des BGH Folgendes fest: 
 
Die Schuldnerin selbst ist krankheitsbe-
dingt auf die Hilfe Ihres Betreuers ange-
wiesen und selbst nicht dazu in der Lage, 
die für die notwendige Behandlung, die 
Abwehr eines möglichen Suizides, den 
Umgang mit der auf Grund Verurteilung 
zur Räumung entstandenen Situation und 
der Anmietung von Ersatzwohnraum er-
forderlichen Handlungen vorzunehmen. 
Vorliegend ist es nicht damit getan, der 
Schuldnerin weitere Gelegenheit zur 
Stabilisierung zu geben. Eine konkrete 
Mitwirkung der Schuldnerin scheitert nicht 
daran, dass Zeit fehlt, sondern ist auf das 
Krankheitsbild zurückzuführen. Würde 
man bei derzeit ungewisser Prognose 
darauf warten, dass die Einsichts- und 
Handlungsfähigkeit der Schuldnerin 
wiederkehrt, käme dies einer Vereite-
lung der Räumung gleich. 
 

 
2 BGHZ 163, 66, 74; vgl. auch BGH, Beschl. v. 
19.10.2005 - VIII ZR 208/05, ZMR 2006, 33 
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Auf Grund des umfassenden Aufgaben-
bereiches des Betreuers war und ist die-
ser in der Lage, alle erdenklichen Schrit-
te einzuleiten, um die Schuldnerin unter 
Einbindung der Ärzte vor einer Kurz-
schlusshandlung zu bewahren.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 910 
ZPO. 
 
Streitwert: EUR 2.000,00 (geschätzte 6 
Kaltmieten) 
(…) 
  
 Wie bereits mit Hinweisbeschluss vom 

17.02.09 ausgeführt, kann das Vollstre-
ckungsgericht weitergehenden Schutz nicht 
gewähren. 

 
Rechtsprechungsverweise: 
 
Vgl. dazu auch Bei der Abwägung der widerstreitenden 

Interessen kommt hinzu, dass die Erkran-
kung der Schuldnerin bereits seit mehreren 
Jahren besteht und auch bei Erlass des 
Räumungstitels bereits bestanden hat. Be-
rücksichtigt werden können nur nach 
Urteil entstandene Umstände, vorlie-
gend also die mögliche Suizidgefähr-
dung, die jedoch durch Maßnahmen des 
Betreuers unter Einbindung der Ärzte 
gebannt werden kann. 

 
BVerfG, 1 BvR 501/07 vom 11.7.2007, Absatz-
Nr. (1 - 14), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20070711_
1bvr050107.html 
 
 
BGH, Beschl. v. 16.10.08 (Az. IX ZB 77/08)  
>>> http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art
=en&sid=18a9c013a906f4014f79ba2df713a72b&cl
ient=13&nr=46057&pos=0&anz=1
   

Dies führt dazu, dass das Grundrecht 
der Gläubigerinnen auf Durchsetzung 
ihres Räumungsanspruches überwiegt. 
Denn die Gefahr einer Selbsttötung der 
Schuldnerin kann weitestgehend gebannt 
werden. Das verbleibende "Übel" einer 
erneuten geschlossenen stationären Be-
handlung muss hingenommen werden, um 
eine Räumung nicht dauerhaft zu vereiteln. 

BGH, Beschl. v. 19.10.05 (Az. VIII ZR 208/05)  
>>> http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art
=en&sid=ae83718df404e8979f28ae15edd7003a&cl
ient=13&nr=34131&pos=0&anz=1  
 
BGH, Beschl. v. 04.05.05 (Az. I ZB 10/05) = 
BGHZ 163, 66  
>>> http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art
=en&sid=9b1c02881876ffec044cef657b2dba11&cl
ient=13&nr=32682&pos=0&anz=1   

Der Antrag unterliegt daher der Zurück-
weisung. Mangels Erfolgsaussicht kommt 
PKH nicht in Betracht. 

 
 

© IQB 2009 
 >>> Impressum/Haftungsausschluss <<< 
Die Gläubigerinnen sind angehört worden 
und haben mit Anwaltsschriftsatz vom 
24.02.09 Zurückweisung des Schuldneran-
trages erbeten.  

Für Anregungen und Kritik ist der Verfasser 
verbunden. 

Web: http://www.iqb-info.de  
E-mail: webmaster@iqb-info.de
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